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Revolutionare rennung De und 4⁴
bon der Revolution emporgetragenen Perſönlichkeiten aben baldigeD Trennung bon und aU angekündigt wir aben die erſten

Drohungen ereits U Januarhe verzeichnet Die „Freiheit“ das Berliner
der unabhängigen Sozialdemokraten, war Ende obember In der

Lage Richtlinien des en preußiſchen „Kultus“miniſteriums it⸗
zuteilen abon beſagte die erſte Die Trennung von V und St
iſt grun  li ausgeſprochen, eme Denkſchrift iſt ausgearbeitet le Kom⸗
miſſion wird borbereite 7.7 2 Adolph Hoffmann der eine der beiden 7
gleichen Rechten berufenen Kultus“miniſter ſchrieb In der „Pädagogiſchen
Zeitung“ Vollkommene Trennung von Ule Und Kirche wird gewähr⸗
leiſtet eligion iſt perſönliche Angelegenheit und Sache der religiöſen

Darum wird vo  ndige Trennung bon ad undGemeinſcha
oberſter rundſa ſein Die W ſoll ihr eigenes freies eben ühren,
aber auch die en aufbringen, die zur Beſtreitung ih Lebens⸗
bedürfniſſe erforderlich ſind . Der chſiſche Kultusminiſter Buck er  xte,
daß die Trennung bald werde durchge werden ſei beſtimmt zu
rechnen mit dem egfall aller Staatsaufwendungen für die Landeskirche,
mit der Entfernung des konfeſſionellen Religionsunterrichtes aus den
Schulen, mit der Übernahme der Kirchhofsverwaltungen durch die politiſchen
Gemeindebertretungen die Kirchen ſollten kein echt aben, elgene Steuern

erheben, noch die politiſchen Gemeinden eimn echt dieſe mit den Staats⸗
oder Gemeindeſteuern einzuziehen? Der ahyriſche Kultusminiſter Johannes
Hoffmann bedauerte 2 ezember Landes⸗Soldatenrat daß die
neue Firma des Kultusminiſteriums iniſterium für Unterricht und
Kultus“ ſtatt des rüheren „Miniſterium des Innern für Kirchen⸗ und

chulangelegenheiten nicht noch er habe kürzen können Am liebſten
auch das Wort Kultus“ weggelaſſen Aber ſpäter wenn einmal

die Trennung bon Q und — rfolgt ſei, nune auch dieſes Wort

37 Berliner Tageblatt 613 11 1918
3 47 (1918) 477 N eu  en Philologenblati (1918) 397
4 Germania 558 11 1918; ni Volkszeitung 965 1918.
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346 Revolutionäre rennung von Kirche und aU

in egfall kommen, und ſolle dann nur „Miniſterium für Volksbildung“
heißen „Mein Programm iſt, kurz gefaßt Freier aat, reie Schule,
reie ir DieI hat T ſeit Hunderten bon Jahren ausgezeichnet ber⸗
ſtanden, ihre en pinnen — Qa und Ule Dadurch iſt alles
verfilzt worden, und ohne Gewalt ird abet nicht bgehen, wenn
alle leſe en wieder entwirr erden en verlange auch eine
freie 11 Wir aben eine nicht weil ſie bom Staate ſub
bentionier iſt 70 Der württembergiſche Kultusminiſter Heymann äußerte:
„Der organiſche Zuſammenhang zwiſchen ad und Kirche, ein Produkt
unſerer hiſtoriſchen Entwicklung, muß ge werden

Den orten entſprachen haſtige aten Adolph Hoffmann 0  e chon
vor Zeiten verlangt, daß aus dem Kultusminiſterium Kulturminiſterium
würde; nun benannte man das preußiſche Kultusminiſterium neu Mini⸗
ſterium für Wiſſenſchaft Kunſt und Volksbildung Am 27 November
hob man die geiſtliche Ortsſchulaufſi auf, obwohl aus dem Miniſterium
auf den erſten Proteſt des Kardinals Harimann verſichert wurdeSSSS fänden über die Trennung zunächſt nur allgemeine Erwägungen 0
Am November Urde die Ausmerzung der eligion aus der Ule
verfügt Es Ife kein Schulgebet mehr verrichtet kein Schüler ſeitens
der Ule zum eſu des Religionsunterrichtes oder irgendwelcher reli⸗
giöſer Veranſtaltungen verpflichtet werden Keine obligatoriſche Schulfeier
dürfe religiöſen Charakter tragen Religion ſei kein Prüfungsfa Kein
Lehrer ſei mehr verpflichtet zur Erteilung von Religionsunterricht oder
irgendwelchen kirchlichen Verrichtungen nur freiwillig erteilter Religions⸗
Unterricht ſei m der Ule zuzulaſſen Unzuläſſig ſei die Aufgabe häus
er Arbeiten 3 R irgendeine Auswendiglernens für den der Ule
erteilten Religionsunterricht Konrad Haeniſch der mit offmann das
„Kulturminiſterium verſah, Unterſchrie den lda und bemerkte ſonder⸗SSSS
barerweiſe dieſer ergehe nicht Im Namen der Trennung bon I Und
Staat“, „deren Dur  rung vielmehr noch zu treffender Entſcheidung
vorbehalten bleibt“, ſondern ſei nur 5„ein Akt des ſelbſtverſtändlichen
Rechtes jede Menſchen auf die reihei ſeiner Überzeugung und ſeines
religiöſen Bekenntniſſes“ 4  4 Der ezember brachte Erleichterungen des
Kirchenaustrittes In Sachſen wurde 2 ezember der Katechismus⸗

1 Augsburger Poſtzeitung 561 1918 Eb 10 1 1919
Köln Volksztg 965 12 1918
eu  er Reichsanzeiger und preußiſcher Staatsanzeiger 291 1918
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unterricht in der Volksſchule erboten und die auf der
Unterſtufe eingeſchränkt. Der rbeiter⸗ und Soldatenra amburg folgte

ezember mit verwandten Schulbeſtimmungen, geſtatiete aber Reli⸗
gionsunterricht nur außerhalb der Ule Ab Januar 1919 ſollte
nach einer pätern Verordnung die Kirchenſteuer nicht mehr durch Organe
des Staates, ondern durch die Kirchen ſelbſt rhoben werden. Gleichzeitig
Urde der aus der ir erleichtert Auch der rbeiter⸗ und
Soldatenrat bon Bremen, owie Braunſchweigs berühmtes Kultusminiſterium
förderten feindſelige Beſtimmungen den Religionsunterricht zutage
ahriſche Univerſitätsprofeſſoren ollen bor Einführung in ihr Amt nicht mehr
nach ihrem religiöſen Bekenntnis gefragt werden 1. Die geiſtliche Orts⸗ und
auch iſtrikts

chulaufſicht Urde m Bayern 16 ezember aufgehoben.

Die proteſtantiſchen Blätter beklagten einen Eingriff des preußiſchen
„Kulturminiſteriums m das Kirchenweſen ſelbſt Ein Pfarrer, De Weſſell,
wurde zum itglie des Evangeliſchen Oberkirchenrate als Regierungs⸗
vertreter berufen; m  1  E kirchlichen Erlaſſe gegenzeichnen,
or ſich nehmen können uſw iſt eine bollkommene Gewalt⸗
maßregel, da der Evangeliſche Oberkirchenrat arüber nicht befragt worden
iſt und jedenfalls Herr Hoffmann nicht das geringſte echt ſeinem er⸗
fahren V me hnliche Auffaſſung der „Trennung“ von D und
ad ward auch onſt bekundet Zur Beerdigung der Revolutionskämpfer

Berlin 2 November mußten m  1  e Kirchenglocken vbon 12½
bis 1 Uhr Und bon bis 31½ Uhr geläute werdens In olingen ließ
der Arbeiterrat, V inſprache beiſeiteſetzend, die Glocken aller Kirchen
eine Stunde lang läuten zum Proteſt die ewegung zur Gründung
einer einiſch⸗weſtfäliſchen Republik“. me Mansfelder rgerin 0
zur Begrüßung der heimkehrenden Krieger ein rüngewinde über die Straße
gezogen mit der I1 „Ehre ſei ott m der Höhe“ Eine Abordnung
des Arbeiterrates orderte ſofort Enifernung des Spruches; als die Frau

auf ihr Recht berief, der Schmuck heruntergeriſſen
Der Ahriſche iniſter des Innern Auer hatte im Landes-Arbeiterrat
tadeln, daß ein Arbeiterrat  *  ..  3—.—. Kirchengelder mit Beſchlag belegt hatte 6. Der

1 Bayeriſche Staatszeitung 291 1918
Reichsbote 621 12 1918; 624 10 12 1918; 628 12 12 1918; Beilage
und Schule 1918; Germania 10 1919
Reichsb 591 1918. Köln Volksztg. 974 11 12 1918
Reichsb 627 12 12 1918. Münchener Poſt 289 11 12 1918
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348 Nevolutionäre Trennung von Kirche und

bayriſche Landes⸗Arbeiterrat nahm ezember einen Antrag an, daß
die Lazarette an des bon katholiſchen Vereinen zur Verfügung ge⸗
ſtellten Leſeſtoffes „gute“ ngeiſtige Literatur zugewieſen erhalten en
ebenſo am ezember einen Antrag, das Kultusminiſterium ſei zu der⸗

nlaſſen, daß den Geiſtlichen auf dem ande die kir Beeinfluſſung
des Volkes unterſagt wird Dementſprechend belegte die Regierung am

31 Dezember U. d. „Gewiſſenszwang“ zur Beeinträchtigung der Wahl
freiheit mit Gefängnis bis einem ahr In der Bürgermeiſterei Richrath⸗
Reusrath Iim Rheinland wurde den Geiſtlichen mit der „Entziehung“ der
Usübung threr Seelſorgertätigkeit edroht, als bor der W durch irgend
jemand ein dem Arbeiterra mißliebiges Flugblatt ertei worden war

ies nur einige Beiſpiele. Von Überfällen auf Kirchen Und irchliche
erſonen, Störungen der Predigt und gottesdienſtlicher Veranſtaltungen,
ſoweit uUuns nicht mtliche Veranlaſſung eéekannt iſt, ſei hier abgeſehen.

Man ſah ſich auf einmal mitten m einen ſozialiſtiſchen Kulturkam
erſetzt Einſprachen wurden aut bon allen Seiten, bon den kirchlichen
ehörden, bon Parteivorſtänden, Körperſchaften, Vereinen, Verſamm⸗
lungen; kaum eine Nummer der chriſtlichen Zeitungen, die nicht eine N

Bekundung des auflodernden Widerſtandes, beſonders VN-i kampfgeſchulten
Norden, gebracht Im Weſten un  en reußen wurden die
Berliner Kulturkampferlaſſe ausdrücklich als einer der ntriebe den
Rufen Lo bon Berlin! Los bon reußen enannt. Die Kundgebungen
ſtützten ſich zum eil auf die allgemeinen Gründe, die die Trennung
bon V und Qa gelten, zum eil aber wandten ſie ſich die
unerträgliche Art, wie die Trennung bon den augenblicklichen Machthabern

Es oben ſich aus den Einſprachen zu⸗ereits ins Werk geſetzt wurde
glei eine Reihe von Forderungen heraus, die man in jedem Falle ſtellen
müſſe, wenn Trennung trotz allen Widerſtrebens hier oder dort kommen ſollte

Die Trennungsfragen en auf geſetzlichem Weg erledigt werden.
Die Regierung, die Anfang obember die Monarchie ablöſte, war nur

eine proviſoriſche, vorläufige; ſo bezeichnete ſie ſich und ſo wurdel ſie bon der Mehrheit des Volkes aufgefaßt Sie war keine geſetzliche,
auf Geſetz gegründete, ſondern nur eine tatſächliche, auf Gewalt beruhende,
ſe nicht volksbeauftragt, eine Interimsregierung, der man ſich einzig der

Ba Staatsztg. 294 18 1918; Bay Kurier 354 21 12 1918
Ebd. VI 1919Bah Staatsztg. 29 1918

Germania  . 598 23 12 1918
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Ordnung zulieb fügte Eine vorläufige Regierung kann aber nur

vorläufige Anordnungen treffen und nur nach Maßgabe eines drängenden
Bedürfniſſes. Sie ſoll ſorgen, daß die nötigen Regierungsgeſchäfte fort⸗
geführt werden, daß das Gemeinwohl geſicher bleibe daß Störungen im
oͤffentlichen Leben verſchwinden, daß ſie ſelber mögli hald end⸗
9  igen Gewalt Platz mache Geſetze oder gar die Verfaſſung ändern kann
erſt ieſe und ſie iſt keineswegs durch Eem „Staatsrecht der Revolution“
gebunden, das Revolutionsmänner auf dem Verordnungsweg eilig einführen

Das Verhältnis zur W war en Staate geſetzli feſtgelegt
und muß auch ſein ötigte trotz des reiben
der Freidenker und Moniſten und trotz vereinzelter Lehrereingaben, darin
ſofor das Frühere ſtürzen und Unerprobte aufzudrängen Im Gegen⸗
eil war ſolches Tun nur die ehr notwendigen Leiſtungen
hindern, die man bon der proviſoriſchen Regierung mit Fug erwarten
ſollen omi fehlte nla wie Rechtsgrund für die bon der Revolutions
regierung aſtig ausgegebenen Trennungserlaſſe die zudem die Verfaſſung
antaſteten 1

Das Verhältnis bon Wi und Ir gehört auf ſeiten des Staates
vor die allgemeine Nationalverſammlung, oder wenn Nachfolger der en
Bundesſtaaten und threr kirchenpolitiſchen onderrechte bleiben, bor die
verfaſſunggebenden Verſammlungen dieſer Einzelſtaaten, oder bor die geſe
gebenden Körperſchaften, die die konſtituierenden Verſammlungen ablöſen
der das Verhältnis kann durch Volksabſtimmung geregelt werden, wie
die Bayeriſche Volkspartei, ein Münchener Aufruf zur Gründung der
Mittelſtandspartei, das SalzburgerI ſoziale rogramm vorſchlugen; 1

nur dann klar geſagt werden, welchem Sinne die viel⸗
deutige Trennung zur Abſtimmung kommen ſolle Es iſt gewi möglich,
daß auch bei ſolcher geſetzlichen egelung das rgebnis ade und ider⸗
ru berdienen wird; aber ſie bietet doch eher Bürgſchaft für Sachlich
keit und Gerechtigkeit als enne willkürliche iktatur.

war die diktatoriſche, abſolutiſtiſche, zariſtiſche, gänzlich undemokratiſche,
autokratiſche Art der November⸗ und Dezemberukaſſe, die vor allem zurück⸗

gewieſen wurde „In Friedenszeiten Deutſchland bzw Preußen
den Hohenzollern nli nicht bieten en Was wir jetzt erleben, iſt eine

Fortſetzung der Kriegsdiktatur *  * erartig ief eingreifende Maßnahmen Tfen
allen Umſtänden der Zuſtimmung ner ordnungsmäßig gewählten Volks⸗

Für die Schulerlaſſe Germania 576 1918 Bay Kur 351 18 12 1918;
Reichsb 15 f 9 191 Germania 558 11 918



350 Revolutionäre Trennung von Kirche und Staat.
vertretung. E geht nicht an und Es ſpricht aller ſtaatlichen Korrektheit Hohn
wenn eſe tn einer ſo wichtigen rage vor eine vollzogene Tatſache geſtellt werden
ſoll.“ „Wir verlangen, daß das beſtehende Recht eachtet ird und daß namentlich
Anderungen von ſo weittragender Bedeutung, wie ſie der neue rla nthält, zu⸗

＋. auf dem verfaſſungsmäßigen Wege der Geſetzgebung beraten werden Wir
ſprechen aher die Erwartung aus, daß die Nationalverſammlung alle diejenigen
Elemente wie ein Sturmwind egfegen wird, die die Geſetze mit en treten
Das iſt nicht Freiheit und Recht, das iſt ne  ung unſeres Volkes durch ine
politiſche Minderheit, die ihre Anſchauungen in unverantwortlicher eiſe durchſetzen

„Der eiſerne Kanzler wenigſtens das Rechtsempfinden, ſeinen Kultur⸗
am mit dem Parlament durchzuführen. Adolph Hoffmann macht ganz allein
auf run der jetzt In Deutſchland geltenden ſozialiſtiſchen Diktatur. Und das
nenn ſich Demokratie oder Volksſtaat.“s 1* iſt einfach eine Regierung bon
eigenen Gnaden Alle endg  igen Verordnungen ſind zweifellos ungültig.““
teſe Ungültigkeit der Eeuen Verordnungen, Ugleich der Wille, ihnen arum nicht

gehorchen, ondern aktiven und poſitiven Widerſtand eiſten, durch Schul⸗
ſtreik, wurde vielen Stellen ausgeſprochen. C5 iſt ein Fundamentalſatz kirchlichen
wie weltlichen Rechtes: Sede Vacante nihil innovetur, keine weſentlichen Neuerungen
Unter einer Verweſung s5. kann nicht zweifelha ſein, daß orrekt geweſen
wäre, auch teſe Dinge tm Rahmen der allgemeinen Auseinanderſetzung zu ordnen.“
Das „Berliner Tageblatt“ adelte verſchiedenen alen? die Willkür der roviſo⸗
riſchen Regierung, die ohne Befragung einer demokratiſchen Volksvertretung auf ſo— &.I.NS... ſchwierigem Gebiete diktatoriſch nelle Verhältniſſe efehlen wolle; erglich Hoffmann
mit einem „Knaben, der mit Streichhölzern etnem offenen Pulverfaß pielt“ Der
Vorſitzende der preußiſchen Zentrumsfraktion, Dr. Porſch, bemerkte, die herrſchende
Sozialdemokratie würde ſich ſelber ins chlaͤgen, enn ſie ＋

ete, der
nach ihren eigenen Wahlwün  en berufenen verfaſſunggebenden Verſammlung die
geſetzgeberiſche Erledigung der kirchen⸗ und ſchulpolitiſchen Fragen Überlaſſen,
oder gar durch eine nur vorläufige Regierung ſie ihr vorwegnähme Die feier⸗
en roteſte der kirchlichen rden, der preußiſchen und bayriſchen Biſchöfe
wie des preußiſchen Evangeliſchen Oberkirchenrates und des Generalſynodalvorſtandes
richteten auch insbeſondere die ungeſetzliche nmaßung der proviſoriſchen
änner

Mitglieder der Regierung ſelbſt beeilten 24 beſchwichtigen. Der 0
beauftragte“ er verſicherte nach dem Weſten hin, die Beſorgniſſe der
kirchlichen Fragen ſeien kein run einer ſtaatlichen Loslöſung von Preußen,
deſſen Grundgeſetze erſt durch eine konſtituierende Verſammlung geſchaffen werden
ſollten Der preußiſche Miniſter des Innern, Paul Hirſch, erklärte zur Tren⸗
nungsangelegenheit, daß Adolph Hoffmann ſeine ierauf bezügliche Preſſenotiz, om
wohl die erſte 400000  —0* Drohung gemeint iſt, rlaſſen habe, ohne die Regierung

1 Germania 574 12 1918. Ebd. 576 10. 1918
u Poſtztg 559 12 1918.

5 Ebd 925 24. 11 19184 Köln Volksztg. 942 30 11 1918
Frankf. Ztg 347 Möbl 15 12 1918.

7 603 25 11 1918; 609 28 11 1918; 613 30 1918
Germania 543 20 11 1918

Müunchner Neueſte achr. 633 15. 12. 1——
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Im geringſten efragen. Dieſer rla ſei ung  187 eine egelung der
wichtigen rage bleibe der Nationalverſammlung vorbehalten 1. Hoffmann ſcheint
auch innerhalb des „Kultur'miniſteriums ehr eigenmächtig gearbeitet zu Aben
ein Kollege Haeniſch beteuerte nach allen Richtungen, daß die Trennung von
Staat und Kirche, die er allerdings für ein politiſcher Notwendigkeit halte INRNRN
und die eingeleitet ſei, keineswegs mit einem das Volk überrumpelnden Handſtreich
durch bloßes Dekret, vielmehr durch die Nationalverſammlung ausgeſprochen werden
olle Er ne für ſeine Perſon den Weg der Ktatur ab und werde, enn Eer
mit ſeiner Anſicht nicht durchdringe, keine Stunde länger im Amte leiben
olle alles vermieden werden, was wie etn undemokratiſcher rau der
erſcheinen müßte Er rhalte täglich eine Unzahl von Entſ

ießungen, die im
Namen von Millionen Katholiken und Proteſtanten eine Trennung ab irato —88
Einſprache einlegten Freilich hat Haeniſch dann den rla zur Entchriſtlichung
der Ule herausgegeben. Auch m Sachſen Tte das Geſamtminiſterium
27 November, ingriffe in die beſtehende Ordnung von UV und Ule ſollten
unterbleiben bis zur geſetzlichen Neuordnung durch die Nationalverſammlung;

Anders indennoch erfolgte der oben erwähnte Schulerlaß vom ezember“ NSIIAN;
Württemberg, bei der Erklärung des Kultusminiſters Heymann ieb, Er
Eblicke ſeine Aufgabe edigli m der Weiterführung der laufenden

bea  ige aher während der aQauer des Proviſoriums keine Neuerung auf
dem Gehiete des Schulweſens oder der 2 V threm Verhältnis zum Staate
einzuführen.“ 5

Richtet ſich die Forderung: Nur auf geſetzlichem ege! gegen die
Vergewaltigung des eigenen Volkes, politiſch ſo wendet
eine andere Forderung die Vergewaltigung der V

Die I hat bei der Trennung Mitbeſtimmungsrecht.
IV und Qa ſind ſeit dem Eintreten der eutigen deutſchen

Staatsweſen in die zuſammengegangen. Ihre Beziehungen
wurden im Qufe der Jahrhunderte echtlich gerege und zum großen
eil V Verträgen mit dem als dem oberſten egenten der 2
feſtgelegt ind ſie ehrwürdig chon durch ihr er, ſo ſind ſie ollends
unverletzlich durch Hhren Vertragscharakter. Was Rechtsbruch wäre, wo

eine zweiſeitige Rechtsbindung des Alltags handelt, iſt Rechtsbruch erſt
—1 wo b I die großen Verpflichtungen wiſchen ſouveränen ächten geht

Deutſche Allgem Zig 626 12. 1918.
2 Germania 583 14 1918; 598 23 12 1918
8  8 Deutſche gem Ztg 600 25 11. 1918; 610 30. 1918; 617 1918;

Germaniag 560 11 1918; 580 12. 1918; Reichsb 622 12 1918; 0
24. 12 1918 uſw. Die Fehde, die ſich weiterhin m Wort und Tat zwiſchen den
zwei In der Methode, nicht m den Zielen ungleichen „Kultur miniſtern bis zu
beider Abgang entwickelte, ſoll als ein ewiger Ruhmestitel dieſes Miniſteriums 2—  2
„Wiſſenſchaft“, un und Volks, bildung“ unvergeſſen ſein.

Reichsb. 12 1918. 5 Germania 545 22 11 1918
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Pius der franzöſiſchen epu Vertragsbruch und matiſche

Unmanier vorgehalten, als ſie 1905 einſeitig, ſogar ohne Kündigung
Konkordat brach „Das ommen wiſchen dem Apoſtoliſchen und dem
franzöſiſchen Staate ver  lete elde eile, ganz wie alle Abkommen, welche
Staaten rechtskräftig miteinander abſchließen. Der römiſche und das
franzöſiſche Staa  au aben omi ſich und hre Nachfolger gebunden, den
Vertrag unverbrüchli aufrechtzuhalten. Daraus olgt, daß dieſer Vertrag
demſelben Rechte wie andere zwiſchenſtaatliche Verträge unterſtand, nämlich
dem Völkerrecht, und darum in keiner Weiſe bon einem der Vertragſchließenden
einſeitig gelöſt werden konnte Der Apoſto Stuhl aber hat, wie kein ver⸗
nünftiger en eugnen wird, die Abmachungen mit gewiſſenhafteſter
Treue eingehalten und jeder Zeit verlangt, daß der Staat die gleiche Treue
wahre. Da zerreißt die epu einen ſo feierlichen und unanfechtbaren Vertrag
ganz auf eigene und macht ſich ni daraus, durch ihren Vertragsbruch
nicht nur ſich der Verbindung und Freund  a mit der ir entziehen,
ſondern auch dem Apoſtoliſchen ein chweres Unrecht zuzufügen, das
Völkerrecht brechen und, da für die menſchliche Geſellſchaft und die icherhe
der Völkerbeziehungen ni 1  ger iſt als unbedingte Heilighaltung der öffent⸗

ö‚
en Verträge, auch die Oziale und politiſche Ordnung erſchüttern

Das dem Apoſtoliſchen Stuhle zugefügte Unrecht wuchs noch durch die Art,
wie die Republik den Vertrag au  e Es iſt im Völkerrecht, In den Sitten
und Einrichtungen des Staatslebens feſtgelegt, daß zwiſchenſtaatliche ommen
nicht gelöſt werden dürfen, ehe der aat, der dies will, dem andern ſeine
ſicht klar, offen, rechtskräftig angekündigt hat. Nun aber iſt dem Apoſtoliſchen
Stuhle nicht keine derartige Ankündigung, ſondern ni einmal irgendeine
Andeutung zugegangen. So hat die franzöſiſche Regierung ein edenken 8
tragen, gegenüber dem Apoſtoliſchen Stuhle die gewöhnlichen Pflichten der
Höflichkeit verletzen, wie ſelbſt dem kleinſten und unbedeutendſten
Staate erweiſen pflegt.“

Die Ir wird nicht von ſich aus die Trennung herbeiführen, weil
ſie weder ihre Pflichten den Qa erletzen noch die Hand dazu
bieten kann, daß der Ii eine des Schutzes und der Förderung
der Ir verletze. Sie wird hierin wie in andern Dingen en
Tatſachen dulden, die ſie nicht hindern kann; aber Ne wird alſche run
ätze weder in der ehre noch m der Tat anerkennen. So iſt ＋ Über⸗
lieferung in der katholiſchen 1r Deutſchlands 2. Ahnlich etonen In
der Gegenwart Proteſtanten, die Ixr könnte gerade jetzt wenigſten
die Verantwortung da  7  1  ür übernehmen, daß ein durch die Jahrhunder

Rundſchreiben Vehementer nOS vom 11 Febr. 1906 Acta Sanctae Sedis
11906) ff.; Herderſche Ausgabe 10 12

Sägmüller, Die Trennung 19 und Siaat (Mainz 20
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geheiligtes and einfach ge würde; ielmehr müſſe die ir IISS
eine einſeitige Durchſchneidung dieſes Bandes Verwahrung einlegen !.

6 Urde vom preußiſchen „Kultur miniſterium m Ausſicht geſtellt,
daß eine beſondere Kommiſſion, m dieſer auch Vertreter der Konfeſſionen,

guta  1  er und vorſchlaglicher Mitarbeit m der Trennungsfrage be⸗
ufen werden e ber die 1 hat nicht bloß „gutachtlich und bor⸗

ſchlaglich“, ſondern mitbeſtimmend prechen; ſie iſt ſouveräne Hüterin
des Tbe Chriſti und dem Staate gegenüber Kontrahentin. Nicht bloß
das Proviſorium, ſondern auch die Nationalverſammlung entbehr der Be⸗
fugnis, ohne Mitbeſtimmung der eine beliebige Reichsreligions⸗
ordnung aufzuſtellen Und mit der V im Vollſinne muß verhandelt
werden; nicht bloß einzelne ihrer Vertreter, nicht bloß nationale Vertreter
en zuſtimmen, ſondern über allen der Heilige V der auch allein
über die Zuläſſigkeit eines Trennungsvorſchlages befinden hat d. ede
andere Verfahren dare Rechtsverletzung. N

Läßt man aber, wie man muß, die Trennungsangelegenheit den Weg
durch die eratung gehen nd etzt ſich mit der Kirche auseinander, ſo
befolgt man auch eine Klugheitsregel: überſtürzen! Überlegung
und Uhe! Es war begreiflich, daß raditale Stürmer, die ſeit langem die
Trennung auf ihre ahne geſchrieben hatten, in der Revolution durch eim
paar Federſtriche ihr ed verwirklichen wollten ber änner, die in
den Verbindungsgebieten von Kirche und ad gearbeitet hatten, wußten
chon immer, daß eine ſo überſtürzte, geſchichtsverachtende Trennung nur

ein Trümmerfe ſchaffen würde irchliche Angelegenheiten ſind verwachſen
mit der Staatsverfaſſung, der Verwaltungsordnung, dem Bürgerlichen Und
Strafgeſetzbuch, der Gewerbeordnung; der aa erhält Leiſtungen vbon
der Kirche“ dieſe vom Staate Man kann unmögli don eUte auf
morgen dies alles aufhören aſſen; ſondern reiflich, Unter Zuziehung der
U  eute, will überlegt ſein, wie Uund oh überhaupi man m allmählichem
Übergang das Alte rſetzen nune Bei ruhiger Bearbeitung der Fragen

1 gem evang.⸗Iuth Kirchenzig 51 (1918) 1035; Reformation (1918) 331.
2 Deutſche ge Zig 600 11 1918; Reichsb 621 1918

Rom wahrte dieſes Recht gegenüber franzöſiſchen Katholiken, die die Trennung
dem Konkordat vorziehen oder mit egierungswünſchen zufriedengeben wollten;

am  er a. d. 37V
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Icheülhtes Band einfach gelöſt würde; vielmehr müſſe die Kirche gegen

eine einſeitige Durchſchneidung dieſes Bandes Verwahrung einlegen 1.

Es wurde vom preußiſchen „Kultur“miniſterium in Ausſicht geſtellt,

daß eine beſondere Kommiſſion, in dieſer auch Vertreter der Konfeſſionen,

zu gutachtlicher und vorſchlaglicher Mitarbeit in der Trennungsfrage be⸗

rufen werden ſolle 2. Aber die Kirche hat nicht bloß „gutachtlich und vor⸗

ſchlaglich“, ſondern mitbeſtimmend zu ſprechen; ſie iſt ſouveräne Hüterin

des Erbes Chriſti und dem Staate gegenüber Kontrahentin.

Nicht bloß

das Proviſorium, ſondern auch die Nationalverſammlung entbehrt der Be⸗

fugnis, ohne Mitbeſtimmung der Kirche eine beliebige Reichsreligions⸗

ordnung aufzuſtellen.

Und mit der Kirche im Vollſinne muß verhandelt

werden; nicht bloß einzelne ihrer Vertreter, nicht bloß nationale Vertreter

müſſen zuſtimmen, ſondern über allen der Heilige Stuhl, der auch allein

über die Zuläſſigkeit eines Trennungsvorſchlages zu befinden hat?. Jedes

andere Verfahren wäre Rechtsverletzung.

15

Läßt man aber, wie man muß, die Trennungsangelegenheit den Weg

durch die Beratung gehen und ſetzt ſich mit der Kirche auseinander, ſo

befolgt man auch eine Klugheitsregel: Nichts überſtürzen! Überlegung

und Ruhe! Es war begreiflich, daß radikale Stürmer, die ſeit langem die

Trennung auf ihre Fahne geſchrieben hatten, in der Revolution durch ein

paar Federſtriche ihr Ideal verwirklichen wollten.

Aber Männer, die in

den Verbindungsgebieten von Kirche und Staat gearbeitet hatten, wußten

ſchon immer, daß eine ſo überſtürzte, geſchichtsverachtende Trennung nur

ein Trümmerfeld ſchaffen würde. Kirchliche Angelegenheiten ſind verwachſen

mit der Staatsverfaſſung, der Verwaltungsordnung, dem Bürgerlichen und

Strafgeſetzbuch, der Gewerbeordnung; der Staat erhält Leiſtungen von

der Kirche“, dieſe vom Staate.

Man kann unmöglich von heute auf

morgen dies alles aufhören laſſen; ſondern reiflich, unter Zuziehung der

Fachleute, will überlegt ſein, wie und ob überhaupt man in allmählichem

Übergang das Alte erſetzen könne. Bei ruhiger Bearbeitung der Fragen

Allgem. evang.⸗Iuth. Kirchenztg. 51 (1918) 1035; Reformation 17 (1918) 331.

Deutſche Allgem. Ztg. 600 25. 11. 1918; Reichsb. 621 9. 12. 1918.

Rom wahrte dieſes Recht gegenüber franzöſiſchen Katholiken, die die Trennung

dem Ronkordat vorziehen oder mit Regierungswünſchen ſich zufriedengeben wollten;

. Sägmüller a. a. O. 37 ff. 34.

Germania 600 24. 12. 1918; von proteſtantiſcher Seite J. Schneider, Was

leiſtet die Kirche dem Staat? (Gütersloh 1918); derſelbe im Tag 284 6. 12. 1918.*  * ermania 600 24 12. 19183 von proteſtantiſcher Seite neider, Was
leiſtet te  Ir dem taat? (Gütersloh erſelbe im Tag 284 12 1918
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wird zeigen, daß nicht Bruch des Verhältniſſes das iſt, ſondern
Neuordnung, N ſchlimmſten Falle Herabminderung der Beziehungen

Diktatoriſches und einſeitiges orgehen zur Trennung von Kirche
und Qa find zunächſt Verletzungen der rechtlichen Form aber eg
ihnen Ute 1  1  Slo auch achliche Schädigungen zuzufügen*— Man iſt jetzt tatſ „auf dem Wege illoyalen Trennung“
Der bom Berliner Kultur miniſterium berufenen Trennungskommiſſion
gehörten keine Katholiken aber Moniſten und Kirchenfeinde eträcht⸗
er Zahl H  an Die bon ihrem Vorſitzenden Schri  eller Dietrich,
herrührende Denkſchrift die den Beratungen zugrunde lag, iſt eine empören
Zuſammentat bon Beraubung, Bedrückung, gehäſſiger Uund feiger Usnahme  —  2
behandlung der 1

Die I* iſt ſelbſtändige Geſellſchaft Sie hat ihren eigenen
Zweck der als der keinem andern rig iſt, und ſie hat bon
ihrem goͤttlichen Stifter alle ittel dieſem Zweck die freie Lehr Hirten⸗
und Heiligungsgewalt Niemand auch nicht der a darf ſie IMm Beſitz
und V der Anwendung threr ittel ren onſt verletzt Er gottgegebenes
Recht Dietrich mein Staatshoheit gehe über Kirchenhoheit Durchaus
nicht ſondern die WV ſteht ſouverän dem ſouveränen Staate gegenüber
Wenn die Formel Die getrennte Kirche iſt ein private Geſellſchaft, ihr
alle öͤheren Eigenrechte abſprechen ſoll als die irgendeines Vereines Im
Staaie ſind ſo iſt ſie Denn die 1V errag — Macht und echt
mm weit alle Vereinigungen IMm Staate auch die rechtsfähigen, auch die
öͤffentlich rechtlichen, die acht Und echt nur bon Staates Gnaden aben

inge nach Dietrich und Geſinnungsgenoſſen ſo käme einem
Trennungsgeſetz das nicht nUur wWie m der atur der Trennung ieg der
Kirche die aatliche weigert ondern Unter dem Vorwande der Trennung
die V rer Rechte eraubt Pius agte bon den franzöſiſchen eſe
gebern, ſie hätten ſich „ein erkzeug geſchaffen nicht zur Trennung der Kirche

Staate ondern zu ihrer Unterdrückung“ 3 Ihr Ziel ſei die Vernichtung
der katholiſchen lr 1 Frankreich erha eder eligion Dieſelbe

1 Germania 566 1918
Ebd 597 12 1918 3 1919 Reichsb 645 21 1918

3  3 Instrumentum tam ad separandam republica Hcelesiam quam
ad opprimendam. Rundſchreibe Gravissimo officii vom Aug 1906
Sanctae 18 (1906) 389

Delere catholieum IN Gallia Vehementer 08 A88 39, 15; Her⸗
derſche Ausgabe 26 Déchristianiser la France. Rundſchreiben Une fois 660——I.. vom Jan. 1907 (1907) 10  „ Une fois nGore A88 4
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feindliche hält der Heilige der portugieſiſchen epu vor und
nennt ihr eſe ein Spottgebilde bon Trennung, ludibrium separationis

Dieſes eſe zwar Trennungggeſetz, in Wirkli  el aber edeutet
es, daß die x In ih äußern Gütern eraubt und In die äußerſte Nok⸗
lage bringt, in den geiſtlichen Gewalten aber und dem innern Leben Unterdrückt
und ſtaatlicher Sklaverei unterwirft. 40  40

Die Feinde der V rühmen die „freie Ir im freien Staat“ an in⸗
dem ſie nur noch nach Privatrecht behandelt werde nune ſie ungehinder und
errlich ihr eigenes Leben entfalten. Wir Ans dieſes Phraſenſ
bon der franzöſiſchen Trennung her; mit Recht hat man, indem man Phraſen
und Taten vbon damals verglich, das franzöſiſche ese Eern „Denkmal der
Heuchelei“ genannt ?.2 „Wenn ein aa die Kirche ſo vbon ſich rennt, daß
ihr den vollen Genuß der allgemeinen Freiheit N und die reie Ver⸗
fügung über ihr igentum äßt ſo handelt zwar m mehrfacher Beziehung
unrecht aber darf agen daß die ir In eine nicht g unerträg⸗
liche Lage gebracht habe Doch ganz anders geht eute in Frankreich.
Man eſchloß — ortuga die vertragsmäßige Verbindung von Kirche und
Staat zerreißen ieſe Trennung einmal geſetzt war ſicherlich am
0 die ir gewähren zu laſſen und zuzugeben daß ſie in der allgemeinen
rethei und nach dem allgemeinen Rechte ehe wie eder Bürger und ede hr⸗
bare Vereinigung. Das Gegenteil vbon alledem iſt geſchehen ESs iſt kaum

lauben mit was für Ketten das portugieſiſche eſe. die Kirche belänt
ehr widerſtreitet den Gepflogenheiten der Gegenwart und dem allgemeinen
Lobpreis aller Freiheiten, ſo ehr iſt jede gebildeten und ziviliſierten Volkes
unwürdig.

Die päpſtlichen Kundgebungen Frankreich und ortuga ber:
Urteilen in

eſondere die Angriffe auf zwei der Ix auf ihre
reihei und ihr igentum Die tx muß nach ihrer iftungs⸗
mäßigen Art ſein und wirken können und ſie muß beſitzen können

Die „Augsburger Poſtzeitung“s wandte ſich kurz bor der Revolution
m Beitrag „Alte Zöpfe die zahlreichen ſtaatlichen Be⸗
ſtimmungen die die reihei der Ir kleinli  er Weiſe
Uund m unſere demokratiſche, Bevormundung abwerfende Zeit nicht mehr
en „Man chneide dieſe en reſolut ab.“ Hier Gre ein

Rundſchreiben amdudum Lusitania 2* (1911) 218 7 erder
Ausgabe 16 18

½  2 Le Zeitſchrift 70 (1906) 431
1 In sondicione Eeclesiam collocasse dicenda est civitas noln OIlNn  Nlno

erablli Gravissimo officii: —A88 39, 389
amaudum In Lusitania: A88 3, 218 220; Ausgabe 16 20
491 10 1918
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Feld geweſen für die Freiheitsmänner wenn ſie Urchaus ihrem
ſer keinen ge wußten Es iſt bezeichnend daß das preußiſche
Kultur miniſterium, das ſonſt ſo außerordentlich prompt arbeite bisher

die der Freizügigkeit der Orden  eute Wege ſtehenden Erlaſſe noch
nicht beſeitigt hat 7 1 deſſen hört man bon Dietrich Unter anderem,
daß die irchliche Tätigkeit beſonders die der rden, chärfer beaufſichtigt
werden müſſe Einer der Orden ſei überhaupt vollſtändig aus dem Reich
auszuſchließen 2. Zugleich mit den Trden iſt die reihei der Karitas
m Frage geſtellt. egen die riſtliche hat der Sturmlauf be⸗
rei begonnen; was bisher verfügt iſt, em Widerſtreit
den Forderungen der Kirches Die bisherige geiſtliche Aufſicht wurde
beſeitigt ohne daß ein anderer Weg für die uner kirchliche Einfluß⸗
nahme auf die religiöſe und onſtige 1  e Erziehung eröffnet orden
wäre Alle Schulen werden zur Religionsloſigkeit gezwungen Die Kinder
werden Schulen enötigt die Erziehung ottlos iſt en nach
Dietrich durch religionsloſen Moralunterricht getragen und ſpäteſtensFF —

*

in der letzten der Volksſchule durch auch nach daeni
Verſicherung borbereiteten vergleichend⸗religionsgeſchichtlichen Unterricht

5

＋

*3 vberdorben wird die Eltern en bon lück reden wenn ſie die Kinder
wenigſtens aus dieſen Stunden herausziehen können, wenn Zeit und Ort
und zwar paſſend für konfeſſionellen Unterricht freigegeben werden wenn

ſie, zur Aufſuchung ribater Unterrichtsgelegenheiten gezwungen, auf irgend⸗
Weiſe don doppelter Entrichtung der Schullaſten befreit werden Die

gläubigen Lehrer werden genötig wider 3  ihre Überzeugung ottlos alſo
oberflächlich und ſchw Unterri  en und erziehen. Alles

—*
Namen der Freiheit. Mittlerweile iſt nun freilich zugeſtanden worden, daß
nicht „ernſte Schwierigkeiten“ vorzugehen ſei

Das neule IV Geſetzbuch? ſtellt in Übereinſtimmung mit der
ändigen ehre der 11 bon ihr angeborene echt eſt, für ihre
lele unabhängig bom Staate zeitliches igentum erwerben be⸗FI Germania 595 21 12 1918

Für die ge  Trdeten Orden ſchrieb anſprechend die ug Poſtzeitung 542
21 11 1918; 578 13 1918; ebenſo die tberale nchen⸗Augsb. endzig.
Beilage Der Sammler 146 12 1918 Das Sekretariat ugsburg der Bayeriſchen
Bo  artei verſendet Eene 10  re Wj  4 leiſten die bayeriſchen Klöſter für das
aher Volk?“ 8² (27

Kanon 1372 H des neuen kirchlichen Geſetzbuches
Deutſche un  au, Januar 1919 21 5 anon 1495

V2  E.
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fitzen, verwalten Wie notwendig ihr zeitliche er ſind zeig mi
beſſer ols der verächtliche ſer threr Feinde ſie des Eigentums nach
Kräften berauben und durch ende Sorgen U das Irdiſche
rſticken Was aber die einzelnen Ue. betrifft auf denen ihr en ruht,
hat ſie trotz der Verdächtigungen, die bon Emnem nördlichen und einem
ſüdlichen Revolutionsminiſter erzählt werden ke  imn Licht zu ſcheuen, ſehr M

Gegenſatze den Säkulariſatoren, vbon deren Redlichkeit die
rzählt, und den Trennungsgewinnlern, die Frankreich eſtraft und nicht
beſtraft wurden und die Deutſchland nach den Kriegs  2 und Revolutions⸗
gewinnlern gerade noch fehlen

Pius wies die franzöſiſchen Kirchenräuber Unter den mannigfachen
anfechtbaren Beſitztiteln der 1* auf den offenkundigen, oft teſtamentariſchen
Willen der Stifter und Schenkgeber hin Die Kirchengüter 15 einem
eil das igentum der Armen und das noch unantaſtbarere Eigentum der Hin
geſchiedenen W alſo der V nicht mehr rlaubt ſie preiszugeben oder
auszuliefern, ſie konnte ſie nur mit Gewalt entreißen aſſen

V 2 Die Gelder
ferner die der U der Kirche zuwandte und nun Unter chwerer Rechtsoerletzung
ſtrich keineswegs ein ütiges Geſchenk ondern eine vertragsmäßige Ent⸗
ſchädigung für die ehedem geraubten ter nur Unter dieſer Bedingung hat der
Heilige ꝛu die Inhaber Güter aus Friedensliebe in ihrem Beſitze belaſſen 2  2

Jedermann weiß, daß dies von der Reformation und Säkulariſation
her die Lage auch mN Deutſchland iſt Der Q hat Kirchengut im
eſt auf dem en agen und auf das ELr en angenommen hat will

das Gut weiter beſitzen, muß die Laſten weiter tragen
hälter ezahlen, den Baupflichten und ⸗laſten nachkommen, Wohltätigkeits⸗ und
Bildungseinrichtungen, .  NB die theologiſchen Fakultäten aufrechterhalten.

Der aa hat Kirchengut übernommen, aber ſich den Leiſtungen ber⸗

pflichtet die Kultusbudget erſcheinen Fällt eS weg, dann kann mo

gerechterweiſe die D nicht einfach leer ausgehen en 114 Will der
DTel die Laſten nicht eiter tragen, ſo muß das früher Eln⸗

Kirchengut herausgeben auch das verſchleuderte erſetzen,
beides nach dem eutigen eL Es müßten, wie eine proteſtaͤntiſche
Stimme ſagt, „die kirchlichen Körperſchaften den Anſpruch auf Wieder⸗

Vehementer NOS A88 39, 11; Herderſche Ausg. 18.
Une fois EnCOre —A88 40,
Vehementer 0OS A88 39, 11 Herderſche Ausg
Frankf Zig 347 —— Möobl 15 12 1918

97  97 E Eichmann In der Allg un  au (1918) 720 Reformation 17 (1918)
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erſtattung der Vermögensſtücke beima anmelden, die ELr einſtma dem
kirchlichen Vermögensbeſtande entzogen hat Im Zeitalter der Reformation
hat die IV beim a gewiſſermaßen m Leibrente begeben Kündigt
der taa einſeitig leſe ente, ſo iſt auch zur teilweiſen nur teilweiſen
Rückgabe dieſer Vermögensbeſtände verpflichtet“!. Der alte Kirchenbeſitz
muß nach redlicher Berechnung aus Staats⸗, Gemeinde⸗ Schulvermögen aus⸗
geſchieden werden. tele Lehrer, die eute der V gegenüber ſich hoch
ahrend etragen, daran erinnert ſein, daß das Heim, das ſie be⸗2——2  282 herbergt, Kirchengut iſt ibt eute, die über das Anſinnen achen, daß
das alte Kirchenvermögen r

erſtatte werden müſſe? Verbrecher hohnlachen
über das Recht Es iſt Urchaus echt Entweder die Laſten tragen,
wenigſtens ſie ablöſen, oder das belaſtete Gut herausgeben. Wie
gewöhnliche Verbrecher wären rohe ſtaatliche Niedertretung der klag⸗
baren Rechte der Kirche die Gerichte m Anſpruch zu nehmen 5.

Der Gipfel des Unrechtes wäre es, wenn der W noch weitere
Eigentum eraubt Tde So er aber leider der die
Trennung: Kirchen, geiſtliche Wohnungen, Seminarien, Klöſter, Liegen⸗
chaften, Nſtalten für Wohltätigkeit und Erziehung, ründen, Stiftungen,
kurz aller bewegliche und unbewegliche eII müſſe konfisziert werden. Man
rede ihm den Wahnwitz vor, die Ir ſei im Beſitze vbon ſo und ſoviel
Milliarden; nehme man leſe weg, brauche ſonſt niemand zu den
Kriegskoſten zu zahlen Den zieht der gern, zuma wenn
man wie Dietrich die ſaubere Formel ndet, ＋ handle ſich um „Wieder⸗
gewinnung“ der lirchlichen Güter für den a und die Allgemeinheit.

Die katholiſche V erwir den rundſa der Trennung von Ir
und aat, eil die beiden Mächte zuſammengehören. Nötigt man ihr
aber irgendwo die Tatſache der Trennung auf, ſo hat zum mindeſten

mn die drei Forderungen halten: die Trennung muß auf geſe
em Wege geſchehen; die Ir hat mitzubeſtimmen; die der I
müſſen wie die des Staates gewahrt werden. Will das neue Deutſchland
dbon 1918 wie das alte bon 1871 den Kulturkampf, ſo ſoll es ihn aben
EsS wiſſe nur, daß e8 ſich dann einen unverſöhnlichen Gegner im
Innern chafft au * er und Freiheiten der Kirche, ſo ewinnt

oe Iin den Grenzboten (1918) 258
Reichsb 627 12 1918; 17 10 1919; Voſfſ Zig. 643 17 12 1918;

Germania 598 1918

gem evang.⸗Lluther. Kirchenzig 51 (1918) 1069
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PE5 wenig, aber perliert viel Klagt nicht das neue Deutſchland das alte
heftig an Machtpolitik, Autokratie, eſpotie, ſchlechter Polen⸗
und Elſaß⸗Lothringen⸗Politik, und legt es nicht das heutige Unglück
als ittere olge des Gewaltprinzips aus? Wenn ihm dies ern iſt ſo
laſſe die Hand bon der Vergewaltigung der ir CES chüfe ſich onſt
auch einen unbeſieglichen Gegner Der Kulturkampf des en Reiches
W bon Größeren erdacht, mit mehr diplomatiſchem Geiſt als der heutige
eingeleitet, mit den Machtmitteln eines ſiegreichen Staates geführt. Dennoch
endete mit der Niederlage der Gewalt. ehen die Gewalthaber bon
eute nicht, wie die Wehr der wehrloſen Ir ereits ſchimmern be⸗
ginnt? Ihre Söhne ſammeln ſich und prechen 41

1⁰ uns ein
Kulturkampf, wir ſind Ihre Töchter chon in den erſten Revolutions⸗
agen „Vor allem aber fordern wir vollſtändige reihei unſeres religiöſen
Bekenntniſſes. on lieber ſterben, lieber m den Tod ehen Ihre
Biſchöfe „Wie die katholiſchen Biſchöfe und Geiſtlichen im Kulturkampf
der ſiebziger ahre Uum ihrer Überzeugung willen in den Kerker gingen,
ſo werden auch die jetzt ebenden Geiſtlichen und Biſchöfe bereit ſein, alles
auf zu nehmen, ami den Kindern der Glaube erhalten bleibe.“s
Wenn die Kulturkämpfer die Hirtenworte geleſen aben, mit denen die
Biſchöfe Iim ezember die Gläubigen Deu  an aufriefen und begeiſterten:
ging ihnen da nicht eine Ahnung auf, daß ſie der katholiſchen 1*
gegenüber bon Anfang an die Ge  agenen ſind?

Germania 558 28 11 1918. H* Bay Kurier 316 13 11. 1918.
Biſchof Auguſtinus Kilian von Limburg auf emer Verſammlung In Lim⸗
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Otto Zimmermann


